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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

1. GELTUNGSBEREICH | VERTRAGSSCHLUSS 

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wird Trocknungstechnik Tro-
bag AG „die Gesellschaft“ genannt. Die Gesellschaft bietet verschiedene Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit der Trocknungstechnik an; Ursachenklärung & Scha-
denanalyse, technische Austrocknung, Bauaustrocknung, Mess- und Kontrolltech-
nologie, Geruchsneutralisierung, Beratung / Expertisen, Vermietung von Geräten, 
Maschinen, Mess- und Diagnostikgeräten. 

Die Partei, mit welcher die Gesellschaft handelt und/oder Verträge abschliesst, wird 
„der Auftraggeber“ genannt. Anfragen/Bestellungen von Auftraggebern können 
mündlich, schriftlich, per Fax und per E-Mail vorgenommen werden. Der Vertrag 
wird abgeschlossen mit der mündlichen, schriftlichen, per Fax oder durch E-Mail er-
folgten Bestätigung der Gesellschaft. Gleichzeitig übermittelt die Gesellschaft dem 
Auftraggeber die vorliegenden AGB's physisch oder mittels eindeutigem, direktem 
Internet-Link. Durch diese Kundgabe werden die AGB Vertragsbestandteil. Die aktu-
ellste Ausgabe dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ist bindend. Änderungen 
der allgemeinen Geschäftsbedingungen werden auf der Internetseite der Gesell-
schaft publiziert. 

 

2. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Dieser Vertrag und alle die damit verbunden Rechte und Pflichten unterstehen dem 
Schweizer Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den Internationalen Warenkauf. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Luzern, Schweiz. 

 

3. HAFTUNG UND DAUER DER VERANTWORTUNG 

3.1          IM ALLGEMEINEN 

Vom Auftraggeber bestellte Geräte/Maschinen werden auf alleinige Gefahr und Ri-
siko des Auftraggebers befördert oder behandelt. 

Die vertragliche und die ausservertragliche Haftung (Art. 41 ff. OR) werden hiermit 
innerhalb der gesetzlichen Schranken vollumfänglich wegbedungen. Insbesondere 
haftet die Gesellschaft einzig bei Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit. 
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Die Gesellschaft haftet nur für direkten Schaden und nur, wenn der Auftraggeber 
nachweist, dass er von der Auftragnehmerin vorsätzlich oder grobfahrlässig verur-
sacht wurde. Die Haftung ist auf den Preis der jeweiligen Leistung beschränkt. Für 
Hilfspersonen haftet die Gesellschaft nicht. 

Jede weitergehende Haftung der Gesellschaft für Schäden aller Art ist ausgeschlos-
sen. Insbesondere haftet die Gesellschaft nicht für indirekte Schäden oder Folge-
schäden und besteht insbesondere kein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die aus 
Produktionsausfall, Nutzungsverlust, Verlust von Aufträgen oder entgangenem Ge-
winn entstehen. 

Der von der Gesellschaft dem Auftraggeber zur Verfügung gestellte Maschinenpark 
ist mit der damit gebührenden Sorgfaltspflicht zu behandeln. Diebstähle oder mut-
willige Beschädigungen des Eigentums der Gesellschaft sind durch den Auftragge-
ber zu entgelten. 

 

3.2          MIETE - MIETGERÄTE/MASCHINENPARK 

Die Bedienung der Mietgeräte ist in der Verantwortung des Auftraggebers. Dieser 
wird diesbezüglich durch die Gesellschaft instruiert. Die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten der Parteien betreffend gemietete Geräte und Maschinen richten sich 
grundsätzlich nach den Bestimmungen des Mietrechts (Art. 253 ff. OR). Schäden am 
gelieferten Maschinenpark sind der Gesellschaft unverzüglich zu melden. Reparatu-
ren und/oder technische Manipulationen dürfen ausschliesslich von der Gesell-
schaft vorgenommen werden. Diese ist verpflichtet, bei Meldung von Ausfällen oder 
Defekten Ersatz innert nützlicher Frist und Verfügbarkeit sicher zu stellen. Liegt die 
Verantwortlichkeit für den Ausfall/Defekt beim Auftraggeber (Mieter), so haftet er 
dafür nach den Bestimmungen des Mietrechts und ist für die Miete der Ersatzgeräte 
eine zusätzliche Entschädigung geschuldet. 

 

3.3          TECHNISCHE TROCKNUNG 

Darunter sind Arbeiten an verschiedene Bausubstanzen nach dem Bau oder nach 
Durchfeuchtung durch einen Wasserschaden zu verstehen. Bei diesen Arbeiten 
durch die Gesellschaft werden spezifische Montagen zur schonenden Austrocknung 
am Bauwerk angelegt. Schäden am gelieferten und montierten Material der Gesell-
schaft, sowie allfällig auftretende Schäden an der Bausubstanz sind der Gesell-
schaft unverzüglich zu melden. In Bezug auf die Haftung der Gesellschaft für diese 
Arbeiten wird auf Ziff. 3.1 hiervor verwiesen. Die Gesellschaft übernimmt 
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insbesondere keine Haftung für Sachschäden verursacht durch Spitzen, Bohren, 
Schneiden, Trennen oder dergleichen. 

 

4. BEANSTANDUNGEN, GARANTIE/GEWÄHRLEISTUNGS-PFLICHT 

Die Rechte und Pflichten der Parteien bei Mängeln an der Mietsache richten sich 
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 253 ff. OR). 

Für Arbeiten bei technischen Austrocknungen sowie Bauaustrocknungen leistet die 
Gesellschaft Sachgewährleistung im Sinne der Regelungen des Obligationenrechts 
zum Werkvertrag (Art. 367 ff. OR), wobei das Recht auf Wandelung und Minderung 
wegbedungen und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden. Der Auftrag-
geber hat Anspruch auf unentgeltliche Verbesserung des mangelhaften Werks. Das 
Werk ist nach Abschluss der Arbeiten umgehend zu prüfen und Mängel (auch später 
Auftretende) sind umgehend zu rügen. Die Gewährleistungsansprüche verjähren in-
nert 5 Jahren nach Abschluss der Arbeiten. 

 

5. BETRIEBSKOSTEN 

Die zum Betrieb des Maschinenparks benötigte elektrische Energie wird der Gesell-
schaft am Einsatzort zur Verfügung gestellt. Stromkosten gehen zu Lasten des Auf-
traggebers. Bei der Rechnungsstellung wird der genaue Energieverbrach durch die 
Gesellschaft ausgewiesen. Die Einsatztage der Mietsache werden ebenso detailliert 
ausgewiesen. 

 

6. OFFERTEN, PREISE UND FÄLLIGKEIT 

Ohne anders lautende Angaben beruhen die Preisberechnungen in den Offerten der 
Gesellschaft auf Unterlagen und Daten geliefert vom Auftraggeber. Die veranlagten 
Kosten sind Richtpreise. Die Dienstleistungen der Gesellschaft werden ohne andere 
Abmachungen gemäss der Preisliste der Gesellschaft nach Aufwand in Rechnung 
gestellt. 

Die Preise der Gesellschaft verstehen sich netto in CHF d.h. exklusive MWST, wel-
che zusätzlich in Rechnung gestellt wird. 
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Der Auftraggeber bezahlt die Gesellschaft entsprechend den Tarifen oder den ver-
einbarten Abmachungen, die zur Zeit der Beauftragung bestehen. Der Auftraggeber 
kommt zudem für alle Kosten und Auslagen auf, die der Gesellschaft bei der ord-
nungsgemässen Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen entstehen. 

Der Totalbetrag der Rechnung der Gesellschaft wird, wo nicht anders schriftlich ver-
einbart, innerhalb von dreissig (30) Kalendertagen nach Versand fällig und zahlbar. 
Abzüge seitens des Zahlungspflichtigen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wenn 
die Gesellschaft jedoch Kosten und Auslagen an eine andere Partei im Voraus zu be-
zahlen hat, muss der Auftraggeber diesen Betrag der Gesellschaft nach schriftlicher 
Aufforderung sofort überweisen. Erstreckt sich ein Auftrag über einen längeren Zeit-
raum, behält sich die Gesellschaft das Recht für eine Teilfakturierung vor. 

Erfolgt die Zahlung bei Fälligkeit nicht, gerät der Auftraggeber ohne Mahnung direkt 
in Verzug und schuldet der Auftraggeber der Gesellschaft auf allen unbezahlten Be-
trägen einen Zins von neun Prozent (9%). Die Zinszahlungspflicht besteht ab Datum 
der Fälligkeit bis zum Datum der Zahlung. 
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